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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1998

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §87 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Der Inhaber einer Betriebsanlage wird von der Einhaltung rechtskräftiger Au9agen nicht dadurch entbunden, daß nach

seiner Auffassung mit der Mißachtung der Auflage kein Schaden verbunden ist.
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